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Hinweise (ohne Festsetzungscharakter) 

1. Archäologische Fundstellen/Denkmalschutz 

Sollten im Zuge der Erschließungs- und Baumaßnahmen archäologische Funde 

auftreten, so sind diese der zuständigen Denkmalschutzbehörde zu melden. 

Fundstellen sind gemäß § 20 SächsDSchG gegen weitere Zerstörung zu sichern. 

Das Landesamt für Archäologie ist vom exakten Baubeginn (Erschließungs-,  

Abbruch-, Ausschachtungs- oder Planierarbeiten) mindestens drei Wochen vorher zu 

informieren (poststelle@lfa.sachsen.de). Die Baubeginnsanzeige soll die 

ausführenden Firmen, Telefonnummer und den verantwortlichen Bauleiter nennen. Im 

Zuge der Erdarbeiten können sich archäologische Untersuchungen ergeben. 

Bauverzögerungen sind dadurch nicht auszuschließen. Nach § 14 SächsDSchG 

bedarf der Genehmigung der Denkmalschutzbehörde, wer Erdarbeiten etc. an einer 

Stelle ausführen will, von der bekannt oder den Umständen nach zu vermuten ist, dass 

sich dort Kulturdenkmale befinden. 

2.  Bodenbelastungen und Altlastenverdacht 

Das Plangebiet ist für die Umlagerung von Bodenmaterial zum Zwecke der Verwertung 

(Karte 1.9) gemäß der Verordnung zur Festlegung des Bodenplanungsgebietes „Raum 

Freiberg“ vom 10. Mai 2011 (RVO FG) eingestuft. 

3. Geoinformationen 

Innerhalb des Geltungsbereiches vorgefundene Vermessungs- und Grenzmarken sind 

besonders zu schützen bzw. zu erhalten. Sollte eine Beeinträchtigung durch die 

Baumaßnahme unumgänglich sein, ist das Erfordernis der Sicherung der 

Grenzmarken rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten von der zuständigen 

Vermessungsbehörde zu prüfen. Eine nach dieser Prüfung erforderliche Sicherung 

erfolgt durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur. 

Die Punkte der geodätischen Grundlagennetze (Lage, Höhe, Schwere) sind ebenfalls 

nicht zu entfernen oder zu verändern. 

Im Plangebiet befinden sich keine Raumbezugsfestpunkte oder Höhenfestpunkte. 
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4. Radonschutz 

 Das Plangebiet befindet sich im Radonvorsorgegebiet. 

5. Geologie 

Für Neubauvorhaben wird empfohlen, in der weiteren Planung standortkonkrete und 

auf die Bauaufgabe ausgerichtete Baugrunduntersuchungen nach DIN 4020 bzw. DIN 

EN 1997-2 auszuführen. 

6. Naturschutz 

Die Vorgaben des gesetzlichen Biotopschutzes (vgl. § 30 Abs. 2 BNatSchG) sind bei 

der Planung und Ausführung von Vorhaben im Geltungsbereich der Satzung zwingend 

zu beachten. 

Auf Grundlage des § 40 Abs. 1 Nr. 4 BNatschG ist es empfohlen, gebietseigene 

Gehölze aus dem Vorkommensgebiet 3: „Südostdeutsches Hügel- und Bergland“ im 

Rahmen von Pflanzungen zu verwenden. 

7. Artenschutz 

Die Vorgaben des besonderen Artenschutzes (vgl. §§ 44 ff. BNatSchG) sind bei der 

Planung und Ausführung von Vorhaben im Geltungsbereich der Satzung zwingend zu 

beachten. 

8. Kampfmittelbeseitigung 

Eine Belastung mit Kampfmitteln im Gebiet des Bauvorhabens kann nicht gänzlich 

ausgeschlossen werden. 

Sollten bei der Bauausführung Kampfmittel oder andere Gegenstände militärischer 

Herkunft gefunden werden, wird auf die Anzeigepflicht entsprechend der 

Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die 

Beseitigung von Kampfmitteln (VwV Kampfmittelbeseitigung vom 07.03.2000, 

geändert am 01.03.2012, enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 24.11.2023) 

sowie auf die Polizeiverordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur 

Verhütung von Schäden durch Kampfmittel (Kampfmittelverordnung vom 20.01.2020) 

verwiesen. 


